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vorBEMErKungEn

abgeleitet vom anspruch der herstellung gleichwertiger lebensverhältnisse sind in hessen eine 
ausgewogene räumliche entwicklung zu befördern, die daseinsvorsorge in kooperation und  
koordination öffentlicher, privater und zivilgesellschaftlicher angebote zu sichern, sowie entwicklungs-
potenziale auszubauen. der landesentwicklungsplan hessen 2000 flankiert diese bestrebungen 
in den wichtigsten landespolitischen planungsbereichen.

in Übereinstimmung mit den aktuellen leitlinien der Ministerkonferenz für raumordnung (MkRO, 
beschluss vom 9. März 2016) nehmen in der landesentwicklungsplanung die „Zentralen Orte“  
unterschiedlicher Zentralitätsstufen eine wichtige Rolle ein. dort werden die relevanten zentral-
örtlichen leistungen gebündelt, Synergien entfaltet, ökonomisch notwendige auslastungen sicher-
gestellt, Siedlungs- und entwicklungsschwerpunkte ausgebildet und Voraussetzungen geschaffen, 
als „Sozialer Ort“ den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

in anbetracht des hohen Stellenwertes zentralörtlicher Festlegungen sowie den korrespondierenden 
effekten im kommunalen Finanzausgleich besteht eine Verpflichtung, technologischen und sozio-
ökonomischen Veränderungen durch verbesserung und anpassung zentralörtlicher strukturen in 
angemessenen zeiträumen Rechnung zu tragen.

Vor diesem hintergrund wurde vom hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, verkehr und 
Wohnen eine parteiübergreifende Expertenkommission mit der aufgabe betraut, nach fast 20 
Jahren die bestehenden ansätze des zentrale-orte-Konzeptes und der landesweiten Raum-
strukturen zu überprüfen. Ziel der kommission ist es, auf grundlage des hessischen landesplanungs-
gesetzes Empfehlungen für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-konzeptes 
und der Raumstrukturen auszusprechen.

dabei versucht die expertenkommission, dem anspruch gerecht zu werden, diese Empfehlungen 
sowohl auf der Basis fachlich fundierter grundlagen zu formulieren, als auch immer deren politische 
umsetzbarkeit und gesellschaftliche akzeptanz im Blick zu behalten. eine besondere heraus-
forderung besteht in diesem Zusammenhang in den engen Verknüpfungen zwischen zentralörtlichen 
und raumstrukturellen Festlegungen und dem Kommunalen Finanzausgleich (kFa) in hessen. 

Prof. Dr. rolf-Dieter Postlep (kommissionsvorsitzender)
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2.1

2.2

2 WaruM WurDE DIEsE KoMMIssIon EIngEsEtzt?

veränderungen im raum 

das hessische zentrale-orte-Konzept umfasst 10 Oberzentren, 95 Mittelzentren und 318 grund-
zentren. Somit sind alle Städte und gemeinden im Zentrale-Orte-konzept erfasst. Seit dieser Fest-
legung ende der 1990er Jahre sind die demographischen und wirtschaftsstrukturellen Entwicklungen 
in den landesteilen hessens unterschiedlich verlaufen. Mit neuen Verkehrsangeboten und Mobilitäts-
formen verändern sich Mobilitätsmuster und räumliche Verflechtungen. Vor allem durch neue 
technologische Möglichkeiten – Stichwort digitalisierung – stehen infrastrukturelle einrichtungen 
auf dem prüfstand.

auch die entwicklung des einzelhandels führt zu raumstrukturellen Veränderungen. hier sind in 
absehbarer Zeit weitere Digitalisierungsprozesse (beispielsweise der zunehmende online-handel) 
zu erwarten, die sich direkt auf die bedeutung zentralörtlicher Strukturen und deren Versorgungs-
infrastrukturen auswirken werden. Schließlich sind neue politische Schwerpunktsetzungen hinzu-
gekommen (siehe koalitionsvereinbarung der landesregierung hessen für die 20. legislaturperiode). 
unter berücksichtigung all dieser prozesse ist eine Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-konzeptes 
anzustreben, um auch in Zukunft die Versorgung der bevölkerung mit gütern und dienstleistungen 
in vertretbarer erreichbarkeit sicherzustellen und Entwicklungspotenziale vor ort auszubauen. 

. . . . . . .

Dritte Änderung landesentwicklungsplan hessen 2000

Mit der 3. Änderung des landesentwicklungsplans hessen 2000, die am 11. September 2018 in kraft 
getreten ist, verfolgt die hessische landesregierung das Ziel den geänderten Rahmen bedingungen 
und den damit verbundenen herausforderungen für das bundesland Rechnung zu tragen.

die von der aktuellen, 3. Änderung des landesentwicklungsplans ausgenommenen plan ziffern 
umfassen sowohl die „landesweite Raumstruktur und Raumordnungskonzeption“, als auch „Zentrale 
Orte und Verflechtungsbereiche“. Sie sollen wegen der komplexen zusammenhänge zwischen 
zentrale-orte-system, Festlegungen von raumstrukturen und direkten finanziellen auswirkungen 
im rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erst durch die Kommissionsarbeit weiter vorbe-
reitet und anschließend reformiert werden.
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Erwartungshaltungen zur Weiterentwicklung der zentralen orte in hessen

eine nachvollziehbare und einheitliche Methodik ist aus Sicht der kommission eine grundlegende 
anforderung an eine sachgerechte Weiterentwicklung des hessischen zentrale-orte-Konzeptes. 
der von Seiten der Expertenkommission formulierte anspruch an ein belastbares Zentrale-Orte-
konzept sollte trotz des dichten netzes von Zentralen Orten darauf ausgelegt sein, dass auf- und 
abstufungen von Kommunen in begrenztem rahmen grundsätzlich möglich sind. Zudem sollten 
etwaige auswirkungen zentralörtlicher Festlegungen auf den ländlichen raum und das hoch-
verdichtete rhein-Main-gebiet berücksichtigt werden. Für den ländlichen Raum soll dafür Sorge 
getragen werden, dass auch die Raumordnung das landespolitische Ziel unterstützt, diesen zu 
stärken und Entwicklungsperspektiven für die zukunft aufzuzeigen. 

auf grundlage der eingebrachten Stellungnahmen aus der Offenlage des entwurfes zur 3. Änderung 
des landesentwicklungsplans hessen 2000, sowie einer befragung der hessischen kommunalen 
Spitzenverbände wurden die grundlegenden Erwartungshaltungen gegenüber der landesregierung 
und der Expertenkommission analysiert. 

neben der in den Stellungnahmen geforderten aktualisierung des zentrale-orte-Konzeptes und 
der Festlegungen zur Raumstruktur, gibt es von Seiten zahlreicher kommunen u. a. das Interesse, 
zum Mittelzentrum aufgestuft zu werden. in anbetracht dessen wird von Seiten der kommunalen 
Spitzenverbände eine Überprüfung und neubewertung der zentralörtlichen einstufung grund-
sätzlich begrüßt, allerdings wird eine über das bisherige Maß deutlich weitergehende Verbands-
beteiligung gefordert. So weist in diesem Zusammenhang der hessische städtetag in einer Stellung-
nahme darauf hin, dass neben der Reaktion auf den demographischen Wandel nur bei einer 
vollständigen einbindung der kommunalen Spitzenverbände von anfang an auch neue kommunale 
entwicklungen berücksichtigt werden können. in diesem Zusammenhang wird angeregt, auch 
eine neu abgrenzung der im landesentwicklungsplan 2000 dargestellten Mittel bereiche zu prüfen. 

Von Seiten des hessischen städte- und gemeindebundes wird des Weiteren die auffassung  
vertreten, dass das zentrale-orte-Konzept, insbesondere in der aktuellen gestalt, grundsätzlich 
nicht mehr dazu in der lage sei, eine dauerhafte, großräumige und ausgewogene Ordnung  
mit gleichwertigen lebensverhältnissen in hessen und seinen teilräumen herzustellen. an Stelle 
des aktuellen Steuerungsansatzes wird ein „landesweites regionalkonzept“ vorgeschlagen,  
das auf basis weiterer, anzustrebender wissenschaftlicher untersuchungen eine methodische 
Weiter entwicklung des status-Quo darstellen könnte.

der hessische landkreistag bekräftigt in seiner Stellungnahme den grundsätzlichen stellenwert 
der Weiterentwicklung des zentrale-orte-Konzeptes. hierbei wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
die thematik zunächst auf der ebene der landkreise und deren verantwortlichen gremien erörtert 
werden muss. die kurzfristige Vorlage einer abgestimmten position wird in aussicht gestellt.

2.3
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EMPFEhlungEn 

Präambel

im Vordergrund der kommissionsarbeit stand die Überprüfung der zentralörtlichen Festlegungen 
mit dem Ziel, das zentrale-orte-Konzept unter berücksichtigung der korrespondierenden effekte 
im kommunalen Finanzausgleich den veränderten rahmenbedingungen anzupassen. die Kom-
mission beschränkt den arbeitsauftrag auf die mittelzentrale Ebene, da dort der größte handlungs-
bedarf besteht. Zudem ist die ausweisung von grundzentren aufgabe der Regionalplanung bei 
den hessischen Regierungspräsidien. dabei ist es nicht der anspruch der kommission, konkrete 
indikatorengestützte aussagen zu einzelnen Städten und gemeinden zu machen.

des Weiteren formuliert die kommission empfehlungen zur neuabgrenzung der hessischen 
raumstrukturen, die der hohen bedeutung des ländlichen Raumes im Rahmen der landespolitik 
Rechnung tragen. im kern geht es dabei um eine differenzierte definition der kategorie, da der 
ländliche Raum je nach Zielsetzung unterschiedlich abgegrenzt wird.

die formulierten empfehlungen in kapitel 3.2 umfassen die beiden themenbereiche „zentrale-orte-
Konzept“, sowie „raumstruktur“. hierbei setzt die expertenkommission thematisch begrenzte 
schwerpunkte, um dem eigenen anspruch an umsetzungsorientierte und zielführende empfehlungen 
gerecht werden zu können. die empfehlungen zum Zentrale-Orte-konzept fokussieren sich ent-
sprechend auf die kernaufgabe der neuordnung im bereich der Mittelzentren.

die kommission ist sich der tatsache bewusst, dass die Fortschreibung der Zentralen Orte und der 
Raumstrukturen im landesentwicklungsplan – insbesondere vor dem hintergrund, dass das hessische 
Finanzausgleichsgesetz auf diese Regelungen im landesentwicklungsplan bei seiner jährlichen 
berechnung zurückgreift – mit vielschichtigen herausforderungen verbunden ist. die kommission 
hat sich ausführlich mit den Vorschlägen der gutachterlichen Stellungnahme der professoren  
danielzyk / priebs auseinandergesetzt, deren weitergehende Vorschläge zur neuordnung der mittel-
zentralen bereiche insbesondere für das verbandsgebiet FrankfurtrheinMain eine Änderung  
des hessischen kommunalen Finanzausgleichs voraussetzen. dieser weitergehende ansatz könnte 
im Rahmen der anstehenden evaluierung des kFa diskutiert und ggf. politisch entschieden werden.

die Fortschreibung des landesentwicklungsplans bietet die chance, das politische gewicht der 
Raumordnung zu stärken und deren Stellenwert in den Raumordnungsklauseln der entsprechenden 
Fachgesetze zu bestätigen. die expertenkommission weist ausdrücklich darauf hin, dass in den 
aufgezeigten handlungsfeldern ein weiterer intensiver planerischer und politischer abstimmungs-
bedarf besteht, der durch die ausgesprochenen empfehlungen nicht erfasst werden kann.

3

3.1
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Empfehlungen der Kommission

basierend auf den ermittelten handlungserfordernissen werden von der kommission folgende 
empfehlungen ausgesprochen. 

. . . . . . .

Empfehlungen zum zentrale-orte-Konzept

 1.  Vorliegende empirische Grundlage ist zur Überprüfung der mittelzentren geeignet

die hessen agentur hat auf grundlage einer einheitlichen erfassungsmethodik verschiedene in-
dikatoren aus den bereichen bevölkerung, infrastruktur und Zentralität der Mittelzentren erfasst, 
bewertet und leitet hieraus sechs Stufen zentralörtlicher ausprägung ab (anlage 1). 

Die Kommission empfiehlt:

der kommission erscheinen die indikatoren als grundsätzlich geeignet und sind auf grundlage 
einer aktualisierten datenbasis entsprechend anzuwenden. eine qualitative Weiterentwicklung 
des indikatorensystems vorzunehmen war jedoch keine kernaufgabe der kommissionsarbeit. 

 2.  mittelbereichsabgrenzung auf Grundlage der Erreichbarkeit durch den motorisierten  
  individualverkehr ist plausibel 

das erreichbarkeitsmodell der hessen agentur verwendet die geokoordinaten der knapp 3.000 
hessischen Ortsteile. um Mittelbereiche auf basis von erreichbarkeiten abgrenzen zu können, 
wurde für jeden Ortsteil die Fahrzeit mit dem motorisierten individualverkehr zu den umliegenden 
hessischen Mittel- bzw. Oberzentren bestimmt. außerhessische Mittelzentren sind nicht berück-
sichtigt worden. in einem weiteren Schritt wurde eine Zuordnung der gesamtgemeinde zu einem 
Mittel- bzw. Oberzentrum vorgenommen. anhand dieser Vorgehensweise wurde für jede ge-
meinde das nächstgelegene Mittel- bzw. Oberzentrum ermittelt. Über eine aggregation erfolgte 
anschließend die abgrenzung der gemeindescharfen gebiete der Mittelbereiche.

Die Kommission empfiehlt:

die Mittelbereichsabgrenzung auf grundlage der erreichbarkeit durch den motorisierten individual-
verkehr ist plausibel. die kommission regt an, in einem weiteren Schritt auch die erreichbarkeit 
mittels ÖpnV einzubeziehen. 

3.2
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 3.  raumordnerischen stellenwert von mittelzentren hinsichtlich ausstattungsqualität,  
  mitversorgungsgrad und lage im raum definieren

die Überprüfung der 98 Mittelzentren im landesentwicklungsplan hessen 2000 und der begehren 
auf hochstufung von grundzentren zu Mittelzentren, erfolgt auf basis der empirischen analyse der 
hessen agentur. 

die von der hessen agentur vorgenommene bewertung der zentralörtlichen ausprägung der 
Mittelzentren wurde in sechs Stufen eingeteilt, die wie folgt zusammengefasst wurden:

•	  Stufen 1–3: überdurchschnittliche („starke“) zentralörtliche ausprägung
•	  Stufen 4–6: unterdurchschnittliche („schwache“) zentralörtliche ausprägung

Über die zentralörtliche ausstattung hinaus, wurde die differenzierung der Mittelzentren hinsichtlich 
des Mitversorgungsgrades (Verhältnis der einwohnerzahl des Mittelzentrums zur einwohnerzahl 
des Mittelbereiches) vorgenommen. hierbei ist im Sinne des Zentrale-Orte-konzeptes ein Mit-
versorgungsgrad > 50 % als ein notwendiger bzw. hoher Mitversorgungsgrad gewertet worden. 
eine Förderung von Mittelzentren mit hohem Mitversorgungsgrad im ländlichen Raum – ggf.  
außerhalb des bereichs der Schlüsselzuweisungen – sollte geprüft werden. 

23

11

23

6

33

4

abbildung 1:  
anzahl der Mittelzentren je typ

a1 MZ+ im ländlichen Raum 

a2 MZ im ländlichen Raum

a3 MZ in Städtekooperation im ländlichen Raum

B1 MZ+ im Ordnungsraum

B2 MZ in Städtekooperation im Ordnungsraum

c MZ im Regionalverband FrankfurtRheinMain

Kassel
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Zur ermittlung der lage im Raum wird zum einen auf das erreichbarkeitsmodell der hessen agentur 
zurückgegriffen. darüber hinaus umfasst die lage im Raum auch kategorien der hessischen  
Strukturräume (ländlicher Raum, Ordnungsraum / Verdichtungsraum), um besondere, lagetypische 
herausforderungen erfassen zu können (anlage 2a und 2b). 

Die Kommission empfiehlt:

dieser methodische ansatz ist schlüssig. daraus ergeben sich 6 typen von Mittelzentren, deren 
Verteilung in abbildung 1 dargestellt ist: 

•	  MZ pluS im ländlichen Raum (a1)
•	  MZ im ländlichen Raum (a2)
•	  MZ in Städtekooperation im ländlichen Raum (a3)
•	  MZ pluS im Ordnungsraum (b1)
•	  MZ in Städtekooperation im Ordnungsraum (b2)
•	  MZ im Regionalverband FrankfurtRheinMain (c)

aus dieser klassifizierung sollten spezifische raumordnerische entwicklungsaufträge und unter-
stützungsbedarfe (siehe empfehlung 8) abgeleitet werden.

 4.  mittelzentrale Verbundlösungen stärken und einfordern

Mittelzentren im Ordnungsraum sowie im ländlichen Raum, die eine schwache zentralörtliche 
ausprägung, einen unterdurchschnittlichen Mitversorgungsgrad sowie ein weiteres Mittelzentrum 
in direkter nachbarschaft aufweisen, sollen die Möglichkeiten der interkommunalen aufgaben-
teilung bzw. den Verbundgedanken nutzen. bei diesen konstellationen spielen die Verflechtungen 
untereinander und die funktionale arbeitsteilung in den verschiedenen aufgabenbereichen  
eine zentrale Orientierungsgröße bei der bedarfsdeckung.
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Die Kommission empfiehlt:

Zur Stärkung des Zentrale-Orte-konzeptes sollte in diesen Fällen bei Wahrung der kommunalen 
Selbstverwaltung die einführung der Organisationsform der „formalisierten Städtekooperation“ 
angestrebt werden. die kommunen sollen sich hierfür mit blick auf ihren gemeinsam definierten 
Mittelbereich konzeptionell abstimmen und dabei arbeitsteilig zentralörtliche leistungen anbieten. 
diese kooperation ist auf basis vertraglicher Regelungen auszugestalten. die vertraglich auszu-
gestaltenden kooperationsvereinbarungen der kommunen sollten von Seiten der landesregierung 
durch eine Mustervereinbarung inhaltlich konkretisiert werden, damit Städtekooperationen  
einheitliche Mindeststandards erfüllen. hierbei liegt die zentrale herausforderung in der definition 
von kooperationsfeldern in von der landesplanung festzulegenden fachlichen Zielen, die durch 
die kooperation erreicht werden sollen.

das alle aspekte der kooperation integrierende Querschnittsziel besteht in einer möglichst um-
fassenden wohnortnahen bzw. gut erreichbaren mittelzentralen Versorgung der bevölkerung  
des gesamten kooperationsraumes. Mögliche kooperationsfelder sind im Wesentlichen die ab-
stimmung der einzelhandelsstandorte, die mittelzentralen einrichtungen der daseinsvorsorge 
hinsichtlich dimensionierung und Standorten, die Siedlungsflächenentwicklung und die orts-
übergreifende verkehrliche anbindung. es wird angeregt, dass die kommunen in der kooperations-
vorbereitung durch Fördermittel zur interkommunalen Zusammenarbeit unterstützt werden.  
Weitergehende Überlegungen in ergänzung hierzu und zur möglichen räumlichen abgrenzung 
finden sich in anlage 7.

Sollten die betroffenen Mittelzentren die formalisierte Städtekooperation trotz entsprechender 
unterstützung durch die landesregierung nicht in adäquater Zeit (fünf Jahre) realisieren, ist eine 
abstufung zum grundzentrum ins auge zu fassen. Für diesen Fall bedarf es einer Übergangs-
regelung zur abmilderung der auswirkungen im kommunalen Finanzausgleich.

 5.  Weitere Binnendifferenzierung der mittelzentren im rhein-main-Gebiet vornehmen

im Rhein-Main-gebiet weisen die in großer anzahl auftretenden Mittelzentren eine vergleichbare 
ausstattung wie die übrigen Mittelzentren auf, liegen geographisch jedoch in unmittelbarer 
nachbarschaft zueinander und zu den Oberzentren. entsprechend erfüllen diese Mittelzentren 
nicht die gleiche Versorgungsfunktion für benachbarte kommunen wie die übrigen Mittelzentren, 
d.h. diese kommunen verfügen i. d. R. über keinen die Funktion als Zentraler Ort konstituierenden 
bedeutungsüberschuss im Sinne einer umlandversorgung. trotzdem erscheint es angesichts der 
Zwänge zur effizienz beim einsatz öffentlicher Mittel und zur funktionalen Spezialisierung sinnvoll, 
dass sich die ausstattungen benachbarter Städte möglichst ergänzen und nicht konkurrieren.

Die Kommission empfiehlt:

das Zentrale-Orte-System sollte in anbetracht der unmittelbaren nachbarschaft Zentraler Orte, 
der Überlagerung von einzugsbereichen, Mittelzentren ohne übergemeindliche Versorgungs-
funktion, sowie der besonderen dominanz der Oberzentren, eine weitere binnendifferenzierung 
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im Sinne von „Mittelzentren im Verdichtungsraum“ ermöglichen, mit der weitergehenden empfeh-
lung kooperative Zentrenverbünde für teilräume des gesamten Verdichtungsraumes anzustreben. 
hier liegt die besondere herausforderung darin, diese kooperationsteilräume innerhalb des ge-
samtraumes nach einheitlichen kriterien abzugrenzen, mögliche kooperationsfelder zu benennen 
sowie geeignete vertragliche grundlagen und institutionelle arrangements zu entwickeln.

unter diesem Vorzeichen wird für das Verbandsgebiet FrankfurtRheinMain empfohlen, die heuti-
gen Mittelzentren (kategorie c) in eine gesonderte und neu zu bildende planerische kategorie 
„Mittelzentrale Zentrenverbünde“ zu überführen. dieser ansatz enthält folgende Merkmale:  

•	 Obgleich sie keinen Versorgungsüberschuss im Sinne der Versorgung eines  
eigenen Mittelbereichs aufweisen, sind sie im planungsrechtlichen Sinne den  
anderen Mittelzentren gleichgestellt. 

•	 Sie erhalten ebenso wie die übrigen Mittelzentren weiterhin ihren anteil  
aus der Finanzausgleichsmasse. 

•	 die vereinbarten kooperationen zwischen den betroffenen Mittelzentren müssen  
dem jeweils arbeitsteilig bedingten bedarf (finanziell und inhaltlich) Rechnung  
tragen und sind in vertraglichen Vereinbarungen unter ausrichtung auf fachliche  
landespolitische Zielsetzungen festzulegen.

a1 MZ+ im ländlichen Raum 

a2 MZ im ländlichen Raum

a3 MZ in Städtekooperation im ländlichen Raum 

B1 MZ+ im Ordnungsraum

B2 MZ in Städtekooperation im Ordnungsraum

c  MZ im Regionalverband FrankfurtRheinMain

abbildung 2  
Differenzierung der 
Mittelzentren –  
Detailausschnitt,  
vollständige Karte 
siehe anlage 2b

offenbach a. M.

Darmstadt
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die erarbeitung der kooperationsvereinbarungen sollte angesichts der besonderheiten des 
Rhein-Main-gebiets im Sinne eines einheitlichen Verfahrens unter einbindung der landes-
regierung erfolgen. es wird angeregt, analog der empfehlung 4 vorzugehen und die abstufung 
zu grundzentren vorzunehmen, falls die vertraglich vereinbarte kooperationsleistung nicht  
in adäquater Zeit (fünf Jahre) realisiert wird. 

 6. Existierendes dichtes netz der mittelzentren in Hessen lässt wenig spielraum  
  für aufstufungen von Grundzentren ohne abstufungen von mittelzentren 

die ebene der Mittelzentren in hessen umfasst mit 98 kommunen rund 25% aller Städte und  
gemeinden. im Vergleich zum gesamten bundesgebiet, in dem nur knapp 9% aller Städte und 
gemeinden Mittelzentren sind, hat das land hessen ein sehr dichtes netz an Mittelzentren.

Die Kommission empfiehlt:

eine erhöhung der anzahl der Mittelzentren erscheint aufgrund der vorhandenen Situation im 
grundsatz nicht notwendig und ist daher tendenziell zu vermeiden. entsprechend besteht wenig 
Spielraum für aufstufungen von grundzentren ohne gleichzeitige abstufung von Mittelzentren. 
die grundsätzlich mögliche aufstufung von grundzentren zu Mittelzentren im ländlichen Raum 
setzt immer das Vorhandensein eines eigenen Versorgungsbereiches voraus. dies führt in diesen 
Räumen in der Regel zu einer abstufung eines bisher vorhandenen Mittelzentrums. im Verdich-
tungsraum kann eine aufstufung von grundzentren nur in betracht gezogen werden, wenn es ver-
gleichbare mittelzentrale Funktionen erfüllt und im Verbund mit bestehenden Mittelzentren seines 
teilraumes durch entsprechende formalisierte kooperationsvereinbarungen mittelzentrale Versor-
gungsfunktionen für den gesamten teilraum wahrnimmt (siehe auch die empfehlungen 4 und 5). 

 7. Erhalt der Verknüpfung und ausdifferenzierung des status mittelzentrum  
  im kommunalen Finanzausgleich 

die zentralörtliche einstufung hat konsequenzen für die einwohner gewichtung und  
damit den Mittelzufluss aus dem teilbudget für kreisangehörige Städte und gemein-
den im kommunalen Finanzausgleich, dies gilt besonders für Mittelzentren bis 
50.000 einwohner (einschließlich solcher mit teilfunktion eines Oberzentrums)  
(anlage 4). 

Die Kommission empfiehlt:

Ziel aus Sicht der expertenkommission soll die Stärkung der mittel zentralen Strukturen sein.  
die handlungsfähigkeit der Mittelzentren soll erhalten werden, um diese Städte und gemeinden 
in die lage zu versetzen, ihrer Rolle gerecht werden zu können. die bestehende Verknüpfung  
des kommunalen Finanzausgleiches (§ 3 abs. 4 Finanzausgleichsgesetz) mit dem Zentrale-Orte-
konzept im landesentwicklungsplan sollte daher prinzipiell beibehalten werden. es wird zudem  
angeregt, dass die vorgeschlagenen empfehlungen im Rahmen der evaluierung des kommunalen 
Finanz ausgleiches einbezogen werden. 
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 8.  raumordnung zur umsetzung des Zentrale-orte-konzeptes laufend an  
  Fachplanung beteiligen 

der kommunale Finanzausgleich leistet einen wichtigen beitrag zu den zentralörtlichen Strukturen 
über eine Verstärkung der Finanzmittel. darüber hinaus wirken aber natürlich die jeweiligen  
Fachplanungen auf das Zentrale-Orte-System ein und können jeweils spezifische ausstattungs-
defizite beheben helfen. 

Die Kommission empfiehlt:

im Zuge der neuaufstellung des landesentwicklungsplans hessen sollten mögliche und bestehende 
Raumordnungsklauseln in den relevanten Fachgesetzen mit blick auf ihr gewicht und ihren an-
wendungsbezug hin überprüft werden. die beabsichtigte Stärkung der Raumordnung kann des 
Weiteren über eine konsequente prüfung bei allen kabinettsvorlagen mit blick auf ihre Raum-
ordnungsrelevanz erfolgen. hierdurch soll sichergestellt werden, dass dem Zentrale-Orte-konzept 
und der raumstrukturellen typisierung als grundlegendes Steuerungsinstrument in hessen ein 
adäquates gewicht beigemessen wird. 

Empfehlungen der Kommission zur raumstruktur

 9.  Einwohner-arbeitsplatz-Dichte ist ein plausibler indikator zur abgrenzung  
  der raumstruktur
 
der zur großräumigen gliederung des landes verwendete indikator der einwohner-arbeitsplatz-
dichte (einwohner im Verhältnis zu sozialversicherungspflichtig beschäftigten am arbeitsort je 
Quadratkilometer gesamtgemeindefläche) basiert auf der amtlichen Statistik und steht bis zur ge-
meindeebene zur Verfügung. er sollte zur abgrenzung der Ordnungs-, Verdichtungs- und länd-
lichen Räume, auch in Zukunft herangezogen werden (anlage 5). 

 10. Ergänzung der indikatoren zur abgrenzung der raumstrukturen im lEp
 
die indikatorenbasierte abgrenzung der Raumstrukturen sollte weiter differenziert und für die ab-
wägung genutzt werden. diese umfasst die weitere Miteinbeziehung von raumordnerisch relevanten 
kriterien, wie z.b. die homogenisierung von planungsräumen, die Vermeidung von insel lagen 
und die berücksichtigung von entwicklungsachsen. Zusätzlich können weitere indikatoren (z.b. 
bevölkerungsentwicklung, Flächennutzung, erreichbarkeit durch ÖpnV) zur Zuordnung einzelner 
Städte und gemeinden herangezogen werden. hierzu gehört auch die berücksichtigung des 
„Siedlungsindex“ des hessischen Rechnungshofes, dessen gewichtete kombination von Siedlungs-
streuung, urbaner durchdringung und ausnutzungsdichte eine aussagekräftige abbildung der 
Siedlungsstruktur im kontext der hessischen Raumstrukturen ermöglicht. 
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 11. unterschiedlichkeit des ländlichen raums gerecht werden
 
eine weitere differenzierung des ländlichen Raumes ist, analog dem bisherigen Ordnungsraum, 
in zwei kategorien vorzunehmen. hierzu wird ein vierstufiges System zur unterscheidung der hes-
sischen Raumstrukturen vorgeschlagen.  

die unterscheidung des ländlichen Raumes in den „ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen“ 
sowie in den „dünnbesiedelten ländlichen Raum“ wird der Raumstruktur hessens gerecht. Sie  
erkennt die herausforderungen, insbesondere in den Randbereichen des verdichteten Raumes 
und den sehr ländlichen landesteilen an. 

die kommission regt an, weitere indikatoren und herangehensweisen zu prüfen. diese sollten, 
sowohl physisch-materielle Strukturen (u.a. Siedlungsdichte, bebauungsstruktur oder Flächen-
nutzung) zur abbildung des Realraums beinhalten, aber auch einem relationalen Raumverständnis 
(einwohner im einzugsbereich und erreichbarkeit zentralörtlicher Strukturen) gerecht werden. 

0 < 150 150 < 300 300 < 700 > 700

abbildung 3  
Differenzierung ländlicher 
raum –– verdichtungsraum

ländlicher raum verdichtungsraum

. . . . . . .

Dünnbesiedelter  
ländlicher raum  

(dlR)

. . . . . . .

ländlicher raum  
mit Verdichtungs-

ansätzen (lRV)

. . . . . . .

Verdichteter raum  
(VR) (lep 2000:  
Ordnungsraum)

. . . . . . .

Hochverdichteter 
raum (hVR)  

(lep 2000: Verdich-
tungsraum)



expeRtenkOMMiSSiOn ZentRale ORte und RauMStRuktuR (ZORa)  ———  eRgebniSbeRicht

Seite 15

 12. Entwicklungsachse Frankfurt-rhein-main-Fulda dem Verdichtungsraum zuordnen
 
bei der abgrenzung der Raumstrukturen sollte der Entwicklungsachse Frankfurt-rhein-Main-Fulda 
ein besonderer Stellenwert beigemessen werden. durch die veränderten raumstrukturellen Rahmen-
bedingungen (u.a. die Fertigstellung der a 66 im Jahr 2014 und der aktuelle aus- und neubau 
der ice-bahnstrecke hanau-Fulda) werden in den kommenden Jahren weitreichende entwicklungs-
impulse gesetzt. es wird davon ausgegangen, dass das raumplanerische Ziel der konzentration 
der Siedlungsentwicklung entlang von achsen zukünftig in diesem teilraum realisiert werden 
kann und die einwohner-arbeitsplatz-dichte in den angrenzenden kommunen steigt. durch die 
raumstrukturelle Verbindung des Oberzentrums Fulda mit dem Verdichtungsraum Frankfurt 
Rhein-Main wird der dynamik der bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung, sowie dem Verkehrs-
infrastrukturausbau Rechnung getragen. auf grundlage dieser entwicklungen sollten die kom-
munen entlang dieser entwicklungsachse dem Verdichtungsraum zugeordnet werden. die karte 
„empfehlung Strukturräume in hessen“ zeigt die raumstrukturellen abgrenzungen entlang der 
entwicklungsachsen (anlage 8). 

abbildung 4  
Entwicklungsachse  
Frankfurt-rhein-Main-Fulda
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 13. Beibehaltung des „kFa-Ergänzungssatzes ländlicher raum“
 
die Weiterentwicklung der hessischen Strukturräume sollte mit blick auf raumordnungspoliti-
sche entwicklungsvorstellungen, auch in Zukunft ihren niederschlag in Form einer finanziellen 
berücksichtigung des ländlichen Raums beim kommunalen Finanzausgleich (kFa) erfolgen.  
in diesem Sinne sind die investitionsstrukturpauschalen und die „einwohnerveredelung“ beizu-
behalten (anlage 6). Zu prüfen wäre, inwieweit diese Regelungen den hier vorgeschlagenen 
neuen räumlichen kategorien anzupassen sind. 

. . . . . . .
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ausblick

die expertenkommission ist durch die Erarbeitung von insgesamt 13 Empfehlungen dem von der 
hessischen landesregierung formulierten arbeitsauftrag zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung 
des zentrale-orte-Konzeptes und der Raumstrukturen nachgekommen. gleichzeitig weisen die 
Mitglieder der kommission darauf hin, dass die dynamischen entwicklungen in hessen dazu  
führen, dass die ausgesprochenen empfehlungen als ein ergebnis einer Zeitpunktbetrachtung 
zu verstehen sind. entsprechend ist bei der umsetzung der empfehlungen darauf zu achten, 
dass mögliche neuordnungen innerhalb der kommenden Jahre konsequent und systematisch 
im Sinne eines Monitorings überprüft werden. 

aus der gutachterlichen Stellungnahme wird deutlich, dass zusätzlicher Klärungsbedarf bei  
der Festlegung der Kooperationsräume im ballungsraum, den aufgabenbereichen und Zielen 
der kooperation, sowie der erarbeitung von institutionellen arrangements zur umsetzung der 
kooperation besteht. 

die kommission konnte sich im Rahmen ihrer arbeit nicht vertieft mit den raumstrukturellen aus-
wirkungen der Digitalisierung beschäftigen und diese im Rahmen ihrer empfehlungen insbe-
sondere für ein zukunftsfähiges Zentrale-Orte-konzept berücksichtigen. das von der universität 
kassel mit unterstützung des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, energie,Verkehr und Wohnen 
ausgerichtete Symposium „zentralitäten 4.0 – Mittelzentren im zeitalter der Digitalisierung“ 
(22. / 23. november 2018) war ein erster Schritt in diese Richtung. die kommission empfiehlt, sich 
im Rahmen der Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-konzeptes vertieft mit der Frage auseinander-
zusetzen, in welchen bereichen die Möglichkeiten der digitalisierung die bereit stellung und  
erreichbarkeit zentralörtlicher leistungen verändern kann. 

ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt, der nach ansicht der kommission im Rahmen der Weiter-
entwicklung des zentrale-orte-Konzeptes in hessen stärker berücksichtigt werden sollte, als dies 
im Rahmen der kommissionsarbeit möglich war, betrifft den Stellenwert der bündelung zentral-
örtlicher infrastrukturen als produktionsfaktor für unternehmen und damit auch die regionalöko-
nomische bedeutung zentralörtlicher Festlegungen. die kommission empfiehlt daher, die öko-
nomische stabilisierungs- und Entwicklungsfunktion zentraler orte stärker herauszuarbeiten.

die kommission weist zudem auf die aktuell laufende wissenschaftliche Debatte zum soziale-
orte-Konzept hin (beispielsweise im Rahmen des im September 2019 in kiel geplanten deutschen 
kongresses für geographie), das über den raumordnerisch-steuernden Einfluss zentraler orte 
hinaus, eine Weiterentwicklung der thematik im Sinne einer flächendeckenden Sicherstellung 
der daseinsvorsorge in abhängigkeit des gesellschaftlichen Zusammenhaltes darstellen kann.

Wichtig ist der kommission, dass die weiteren Entwicklungen in hessen nicht zu lasten einzelner 
landesteile führen dürfen und entsprechend vom anspruch der herstellung gleichwertiger lebens-
verhältnisse getragen werden sollen. hierbei wird insbesondere auf die Kommunen im ländlichen 
raum verwiesen, die zukünftig weiter gestärkt werden sollen und vom wirtschaftlichen auf-
schwung hessens profitieren müssen.

Zur zielgerichteten Weiterentwicklung des zentrale-orte-Konzeptes sowie der kategorien zur Raum-
struktur ist zusätzlich anzuraten, die ergebnisse der empirischen Überprüfung und die Empfehlungen 
der Kommission durch die landesregierung über den gesetzlichen Beteiligungsauftrag hinaus 
mit den betroffenen akteuren (Kommunen und kommunale spitzenverbände) zu erörtern.

4
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anlage 1:

anlage 2a: 

anlage 2b: 

anlage 3:

anlage 4:

anlage 5: 

anlage 6:

anlage 7:

anlage 8:

Studie zur empirischen Überprüfung der Zentralen Orte in hessen –  
präsentation der hessen agentur vom 18.04.2018

Übersicht differenzierung der bestehenden Mittelzentren

karte differenzierung der bestehenden Mittelzentren

gutachterliche Stellungnahme für ein konzept zur künftigen Festlegung  
zentraler Orte im Rhein-Main-gebiet unter besonderer berücksichtigung  
der Mittelzentren – prof. danielzyk / prof. priebs vom 07.01.2019

der kommunale Finanzausgleich in hessen und seine bezüge zur  
Raumordnung – präsentation des hMdF vom 18.04.2018

Strukturräume in hessen – berechnungsbasis 2016  

der kommunale Finanzausgleich in hessen und der ländliche Raum –  
präsentation des hMdF vom 16.08.2018

Überlegungen zu kooperationsfeldern und kooperationsräumen  
für formalisierte Städtekooperationen

karte empfehlung Strukturräume in hessen

anlagEn


